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KURZE BEGRÜNDUNG

Die vorgeschlagene Richtlinie soll den Mitgliedstaaten dabei helfen, den Pflichten in Bezug 
auf Barrierefreiheit nachzukommen, die sie auf nationaler Ebene eingegangen sind und die 
aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (im Folgenden „Übereinkommen“), dem die EU und 25 ihrer Mitgliedstaaten 
beigetreten sind, resultieren.

Was den Verkehrsbereich betrifft, liegt der Schwerpunkt der Richtlinie auf 
Diskriminierungsfreiheit und der Bereitstellung von Assistenzleistungen für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität, wenn diese Verkehrsmittel nutzen, insbesondere im Hinblick auf 
die Fahrgastrechte-Verordnungen für sämtliche Verkehrsträger.

Da es bereits EU-Vorschriften über die Zugänglichkeit von Fahrzeugen zur 
Personenbeförderung sowie technische Normen gibt, mit denen die Zugänglichkeit für 
bestimmte Verkehrsträger sichergestellt wird, wirkt sich diese Richtlinie nicht auf den 
Anwendungsbereich dieser Vorschriften aus.

Begriffsbestimmungen

Der Verfasser der Stellungnahme erweitert die Definition des Begriffs „Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen“ auf „Personen mit eingeschränkter Mobilität“, wie es von 
NRO verlangt wurde.

Geltungsbereich

Einige Änderungsvorschläge zielen darauf ab, den Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszudehnen. Die Verkehrsträger sollten auch den öffentlichen Nahverkehr einschließen, da 
ansonsten die Intermodalität nicht zum Tragen käme. Eine uneingeschränkte Mobilität ist 
nicht möglich, wenn Innenstädte nicht barrierefrei erreicht werden können.

Auch die bauliche Umgebung muss so angepasst werden, dass die wichtigsten 
Transportsysteme barrierefrei zugänglich sind. Der Verfasser der Stellungnahme schlägt vor, 
eine entsprechende Verpflichtung der Mitgliedstaaten in die Richtlinie aufzunehmen.

Auch Fremdenverkehrsdienstleistungen werden als wichtiges Ziel für den 
Anwendungsbereich der Richtlinie genannt.

Die Rechtsvorschriften für den europäischen Eisenbahnverkehr betreffen den Verkehrssektor, 
der sich am besten für die neuen Barrierefreiheitsanforderungen eignet. Diese Stellungnahme 
zielt jedoch darauf ab, diese nationalen Vorschriften auf die übrigen Verkehrssektoren und in 
einigen Fällen auch auf den Privatsektor zu erstrecken.

Zeitpunkt des Inkrafttretens

Der Zeitraum von 6 Jahren bis zum Inkrafttreten dieser Richtlinie sollte auf vier Jahre 
verkürzt werden. Die Vorschriften über Anpassungen der baulichen Umgebung und von 
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Fahrzeugen sollten davon ausgenommen bleiben (Beibehaltung des Zeitraums von sechs 
Jahren).

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, 
durch die Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten und durch die Beseitigung 
von Hindernissen für den freien Verkehr 
bestimmter barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen zu einem reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beizutragen. Dadurch wird sich die 
Verfügbarkeit barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt 
erhöhen.

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, 
durch die Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten und durch die Beseitigung 
von Hindernissen für den freien Verkehr 
barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen zu einem reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beizutragen. Dadurch wird sich die 
Verfügbarkeit barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt 
erhöhen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Bedarf an barrierefreien 
Produkten und Dienstleistungen ist groß, 
und die Zahl der Menschen mit 
Behinderungen und/oder funktionellen 
Einschränkungen wird angesichts der älter 
werdenden EU-Bevölkerung noch deutlich 
steigen. Ein Umfeld mit besser 
zugänglichen Produkten und 
Dienstleistungen ermöglicht eine 
inklusivere Gesellschaft und erleichtert ein 
unabhängiges Leben.

(2) Der Bedarf an barrierefreien 
Produkten und Dienstleistungen ist groß, 
und die Zahl der Menschen mit 
Behinderungen und/oder funktionellen 
Einschränkungen wird angesichts der älter 
werdenden EU-Bevölkerung noch deutlich 
steigen. Ein Umfeld mit besser 
zugänglichen Produkten und 
Dienstleistungen ermöglicht eine 
inklusivere Gesellschaft und ist 
Voraussetzung für ein unabhängiges 
Leben.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Unterschiede zwischen den von 
den Mitgliedstaaten erlassenen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die 
Barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen für Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen, darunter 
auch Menschen mit Behinderungen, 
schaffen Hindernisse für den freien 
Verkehr dieser Produkte und 
Dienstleistungen sowie für den wirksamen 
Wettbewerb im Binnenmarkt. Von solchen 
Hindernissen sind vor allem 
Wirtschaftsakteure, insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), 
betroffen.

(3) Die Unterschiede zwischen den von 
den Mitgliedstaaten erlassenen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die 
Barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen für Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen und
Menschen mit Behinderungen, schaffen 
Hindernisse für den freien Verkehr dieser 
Produkte und Dienstleistungen sowie für 
den wirksamen Wettbewerb im 
Binnenmarkt. Von solchen Hindernissen 
sind vor allem Wirtschaftsakteure, 
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), betroffen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts ist daher eine 
Angleichung der nationalen Vorschriften 
auf Unionsebene erforderlich; so könnten 
die Fragmentierung des Markts für 
barrierefreie Produkte und 
Dienstleistungen überwunden, 
Skaleneffekte erzielt, der 
grenzüberschreitende Handel und die 
grenzüberschreitende Mobilität erleichtert 
und den Wirtschaftsakteuren dabei 
geholfen werden, Ressourcen für 
Innovationen statt für die Erfüllung von 
unionsweit unterschiedlichen gesetzlichen 
Anforderungen einzusetzen.

(6) Für das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts ist daher eine 
Angleichung der nationalen Vorschriften 
auf Unionsebene erforderlich; so könnten 
die Fragmentierung des Markts für 
barrierefreie Produkte und 
Dienstleistungen überwunden, 
Skaleneffekte erzielt, der 
grenzüberschreitende Handel, der freie 
Waren- und Dienstleistungsverkehr 
ebenso wie der freie Personenverkehr und 
die Mobilität erleichtert und den 
Wirtschaftsakteuren dabei geholfen 
werden, Ressourcen für Innovationen statt 
für die Erfüllung von unionsweit 
unterschiedlichen gesetzlichen 
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Anforderungen einzusetzen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) in der Erwägung, dass die Union 
gemäß Artikel 10 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) verpflichtet ist, bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer 
Politik und ihrer Maßnahmen 
Diskriminierungen aus Gründen einer 
Behinderung zu bekämpfen, und nach 
Artikel 19 AEUV zudem befugt ist, 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
solcher Diskriminierungen zu 
verabschieden;

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Richtlinie steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Mit dieser Richtlinie 
soll insbesondere die volle Anerkennung 
des Rechts behinderter Menschen auf 
Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und 
beruflichen Eingliederung und ihrer 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 
gewährleistet und die Anwendung des 
Artikels 26 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union gefördert werden.

(9) Die Richtlinie steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Mit dieser Richtlinie 
soll insbesondere die volle Anerkennung 
des Rechts behinderter Menschen auf 
Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und 
beruflichen Eingliederung, ihrer Würde
und ihrer Teilnahme am Leben der 
Gemeinschaft mit dem Ziel der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
gewährleistet und die Anwendung der 
Artikel 21 und 26 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und 
des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
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mit Behinderungen (im Folgenden „das 
Übereinkommen“) gefördert werden, in 
denen Diskriminierungen aufgrund einer 
Behinderung ausdrücklich untersagt und 
eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
der Gemeinschaft vorgesehen werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Bereich des Schienenverkehrs 
nehmen die Richtlinie (EU) 2016/797 
über die Interoperabilität des 
Eisenbahnsystems in der EU1a und die in 
der Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der 
Kommission über die technischen 
Spezifikationen für die Interoperabilität 
(PRM TSI)1b ausdrücklich Bezug auf die 
in Artikel 9 des Übereinkommens 
festgelegten 
Barrierefreiheitsanforderungen und 
setzen diese um. Somit ist die 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen und für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität im Bereich des 
Schienenverkehrs in diesen 
Rechtsvorschriften geregelt. Um die 
Konsistenz zwischen der Richtlinie (EU) 
2016/797 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1300/2014 der Kommission einerseits 
und dem Europäischen Rechtsakt zur 
Barrierefreiheit1c andererseits zu 
gewährleisten, sollte bei jeder künftigen 
Überarbeitung der PRM TSI auch den 
Barrierefreiheitsanforderungen 
Rechnung getragen werden, die sich aus 
dem Europäischen Rechtsakt zur 
Barrierefreiheit ergeben.

__________________

1a Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
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26.5.2016, S. 44–101).

1b Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 
der Kommission vom 18. November 2014 
über die technischen Spezifikationen für 
die Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der 
Union für Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität (ABl. L 356 vom 12.12.2014, 
S. 110–178).

1c Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 
(COM(2015) 0615 final).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Es existieren Dienstleistungen für 
Personen mit Behinderungen, die 
berücksichtigt werden sollten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12c) In Artikel 4 des Übereinkommens 
wird gefordert, Forschung und 
Entwicklung für neue Technologien zu 
betreiben oder zu fördern, die für 
Menschen mit Behinderungen geeignet 
sind, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
Mobilitätshilfen, Geräten und 
unterstützenden Technologien, sowie ihre 
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Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern. 
Im Übereinkommen wird zudem 
gefordert, Technologien Vorrang 
einzuräumen, die zu erschwinglichen 
Kosten erhältlich sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Inkrafttreten des 
Übereinkommens in den Mitgliedstaaten 
macht den Erlass zusätzlicher nationaler 
Vorschriften über die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen 
erforderlich; ohne ein Tätigwerden der 
Union würden die Unterschiede zwischen 
den nationalen Vorschriften dadurch noch 
größer.

(13) Das Inkrafttreten des 
Übereinkommens in den Mitgliedstaaten 
macht den Erlass zusätzlicher nationaler 
Vorschriften über die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen und der 
baulichen Umgebung, die im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Waren oder Dienstleistungen steht, 
erforderlich; ohne ein Tätigwerden der 
Union würden die Unterschiede zwischen 
den nationalen Vorschriften dadurch noch 
größer.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Kommission sollte die 
zuständigen Behörden, auch diejenigen 
auf kommunaler Ebene, dazu auffordern, 
den barrierefreien Zugang zu städtischen 
Verkehrsdienstleistungen in ihre Pläne 
für nachhaltige städtische Mobilität 
aufzunehmen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Über die in dieser Richtlinie 
festgelegten Anforderungen hinaus sollte 
darauf hingewirkt werden, dass die EU-
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Fahrgästen im Luft-, Schienen-, Bus- und 
Binnenschiffsverkehr um- und 
durchgesetzt werden; dabei sollten 
intermodale Aspekte zur Förderung der 
Barrierefreiheit im Mittelpunkt stehen, 
einschließlich Aspekte wie die 
Verkehrsinfrastruktur und 
Beförderungsfahrzeuge.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13c) Die Kommission sollte den 
kommunalen Behörden nahelegen, die 
barrierefreie Zugänglichkeit der 
städtischen Verkehrsdienstleistungen in 
ihre Pläne für nachhaltige städtische 
Mobilität einzubeziehen und regelmäßig 
Listen mit bewährten Praktiken im 
Bereich der barrierefreien Zugänglichkeit 
städtischer Verkehrs- und 
Mobilitätsdienste zu veröffentlichen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Auswahl der Produkte und 
Dienstleistungen, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
erfolgte auf der Grundlage eines 
Screenings während der 
Folgenabschätzung, mit dem diejenigen für 
Menschen mit funktionellen 

(16) Die Auswahl der Produkte und 
Dienstleistungen, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
erfolgte auf der Grundlage eines 
Screenings während der 
Folgenabschätzung, mit dem diejenigen für 
Menschen mit funktionellen 
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Einschränkungen, darunter auch
Menschen mit Behinderungen, relevanten 
Produkte und Dienstleistungen ermittelt 
wurden, zu denen die Mitgliedstaaten 
unterschiedliche nationale 
Barrierefreiheitsanforderungen 
angenommen haben oder voraussichtlich 
annehmen werden.

Einschränkungen, ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen relevanten 
Produkte und Dienstleistungen ermittelt 
wurden, zu denen die Mitgliedstaaten 
unterschiedliche nationale 
Barrierefreiheitsanforderungen 
angenommen haben oder voraussichtlich 
annehmen werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Alle Produkte und Dienstleistungen 
müssen die Barrierefreiheitsanforderungen 
erfüllen, die in Artikel 3 genannt und in 
Anhang I aufgeführt sind, damit sie für 
Menschen mit Behinderungen und für 
ältere Menschen barrierefrei zugänglich
sind. Die Barrierefreiheitsanforderungen 
im elektronischen Handel gelten auch für 
den Online-Verkauf von Dienstleistungen 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a bis 
e.

(17) Alle Produkte und 
Dienstleistungen, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen 
und nach dem Zeitpunkt der Anwendung 
dieser Richtlinie in Verkehr gebracht 
werden, müssen die 
Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen, die 
in Artikel 3 genannt und in Anhang I 
aufgeführt sind, damit sie für Menschen 
mit Behinderungen und für ältere 
Menschen barrierefrei zugänglich sind. Die 
Barrierefreiheitsanforderungen im 
elektronischen Handel gelten auch für den 
Online-Verkauf von Dienstleistungen 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a bis 
e.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Es ist notwendig, die 
Barrierefreiheitsanforderungen so zu 
gestalten, dass sie den Wirtschaftsakteuren 
und den Mitgliedstaaten möglichst wenig 
Aufwand verursachen; insbesondere 
dadurch, dass nur die sorgfältig 
ausgewählten Produkte und 

(18) Es ist notwendig, die 
Barrierefreiheitsanforderungen, die es 
allen Menschen ermöglichen, die unter 
diese Richtlinie fallenden Produkte, 
Dienstleistungen und Infrastrukturen 
sowie deren bauliche Umgebung 
umfassend zu nutzen, so zu gestalten, dass 
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Dienstleistungen in den Geltungsbereich 
aufgenommen werden.

sie am wirksamsten sind und den 
Wirtschaftsakteuren und den 
Mitgliedstaaten möglichst wenig Aufwand 
verursachen; insbesondere dadurch, dass 
nur solche Produkte und Dienstleistungen 
in den Geltungsbereich aufgenommen 
werden, die sorgfältig ausgewählt wurden 
und nach dem Wirksamwerden dieser 
Richtlinie auf den Markt gebracht 
werden. Es ist erforderlich, den 
Wirtschaftsakteuren eine effiziente 
Umsetzung der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen 
Barrierefreiheitsanforderungen zu 
ermöglichen, indem insbesondere der 
wirtschaftlichen und funktionalen 
Lebensdauer von 
Selbstbedienungsterminals, wie etwa 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten, Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Es ist somit erforderlich, 
Barrierefreiheitsanforderungen für das 
Inverkehrbringen jener Produkte und 
Dienstleistungen zu formulieren, die in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, damit deren freier Verkehr im 
Binnenmarkt gewährleistet ist.

(19) Es ist somit erforderlich, 
Barrierefreiheitsanforderungen für das 
Inverkehrbringen jener Produkte und 
Dienstleistungen, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
und für die mit der Bereitstellung dieser 
Produkte und Dienstleistungen 
zusammenhängende bauliche Umgebung 
zu formulieren, damit deren freier Verkehr 
im Binnenmarkt gewährleistet ist.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Bestimmte Elemente der 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
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Richtlinie sind bereits Gegenstand 
bestehender EU-Rechtsakte im 
Verkehrsbereich. Zu diesen Rechtsakten 
zählen die Verordnung (EG) 
Nr. 1371/20071a des Europäischen 
Parlaments und des Rates, die 
Verordnungen (EU) Nr. 1300/20141b und 
Nr. 454/20111c der Kommission sowie die 
Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1d, die Verordnung (EU) 
Nr. 1177/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1e und die 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des 
Rates1f. Um einheitliche Regelungen und 
Vorhersehbarkeit für die unter diese 
Rechtsakte fallenden Wirtschaftsakteure 
zu schaffen, sollte die Erfüllung der 
Barrierefreiheitsanforderungen der 
Richtlinie (EU) 2016/797 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der 
Kommission als Erfüllung der 
entsprechenden Anforderungen dieser 
Richtlinie gelten. Wenn jedoch die 
Barrierefreiheitsanforderungen der 
Richtlinie (EU) 2016/797 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der 
Kommission nicht erfasst sind, sollte diese 
Richtlinie zur Anwendung kommen.

__________________

1a Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über die 
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 14).

1b Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 
der Kommission vom 18. November 2014
über die technischen Spezifikationen für 
die Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der 
Union für Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität (ABl. L 356 vom 12.12.2014, 
S. 110).

1c Verordnung (EU) Nr. 454/2011 
der Kommission vom 5. Mai 2011 über die 
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Technische Spezifikation für die 
Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem 
„Telematikanwendungen für den 
Personenverkehr“ des transeuropäischen 
Eisenbahnsystems (ABl. L 123 vom 
12.5.2011, S. 11).

1d Verordnung (EU) Nr. 181/2011 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 über die 
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 1).

1e Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über die 
Fahrgastrechte im See- und 
Binnenschiffsverkehr und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
(ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 1).

1f Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte 
von behinderten Flugreisenden und 
Flugreisenden mit eingeschränkter 
Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 
1);

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) In Anbetracht der wichtigen Rolle, 
die das transeuropäische Verkehrsnetz 
dabei spielt, die nahtlose Mobilität und 
Barrierefreiheit für alle Benutzer zu 
ermöglichen, sollte es den Mitgliedstaaten 
gestattet werden, bei Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur innerhalb des 
TEN-V-Netzes die Anwendung von die 
bauliche Umgebung betreffenden 
Barrierefreiheitskriterien gebührend zu 
berücksichtigen.
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Wenn es keine harmonisierten 
Normen gibt und falls zwecks 
Harmonisierung des Marktes ein 
entsprechender Bedarf besteht, sollte die 
Kommission Durchführungsrechtsakte mit 
einheitlichen technischen Spezifikationen 
für die in dieser Richtlinie enthaltenen 
Barrierefreiheitsanforderungen erlassen
können.

(40) Wenn es keine harmonisierten 
Normen gibt und falls zwecks 
Harmonisierung des Marktes ein 
entsprechender Bedarf besteht, sollte die 
Kommission die Möglichkeit haben, in 
Zusammenarbeit mit 
Behindertenverbänden 
Durchführungsrechtsakte mit einheitlichen 
technischen Spezifikationen für die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Barrierefreiheitsanforderungen zu erlassen. 
Um es den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen, von den gemeinsamen 
Anforderungen an die bauliche 
Umgebung abzuweichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte zu erlassen, um 
festzulegen, unter welchen 
Voraussetzungen es den Mitgliedstaaten 
gestattet ist, von den in Anhang I 
Abschnitt X aufgeführten 
Barrierefreiheitsanforderungen 
abzuweichen. Besonders wichtig ist es, 
dass die Kommission im Rahmen ihrer 
Vorbereitungsarbeiten angemessene 
Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016 niedergelegt sind.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Im Rahmen der Überwachung von 
Produkten sollten die 
Marktüberwachungsbehörden die 
Bewertung unter Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen und in 
Zusammenarbeit mit deren Verbänden 
überprüfen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Von den Mitgliedstaaten wird 
erwartet, dass sie sicherstellen, dass die 
Marktüberwachungsbehörden im Einklang 
mit Kapitel V kontrollieren, dass die 
Wirtschaftsakteure die Kriterien nach 
Artikel 12 Absatz 3 beachten.

(48) Von den Mitgliedstaaten wird 
erwartet, dass sie sicherstellen, dass die 
Marktüberwachungsbehörden im Einklang 
mit Kapitel V kontrollieren, dass die 
Wirtschaftsakteure die Kriterien nach 
Artikel 12 Absatz 3 beachten und dass sie 
regelmäßige Konsultationen mit 
Behindertenverbänden abhalten.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Mithilfe von nationalen 
Datenbanken, in denen alle relevanten 
Informationen zum Grad der 
Barrierefreiheit der in Artikel 1 Absatz 1 
und 2 genannten Produkte und 
Dienstleistungen enthalten sind, könnten 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen, einschließlich 
Menschen mit Behinderungen und deren 
Verbände, besser in das Verfahren der 
Marktüberwachung einbezogen werden.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Es sollte ein 
Schutzklauselverfahren geschaffen werden, 
das nur dann zur Anwendung gelangt, 
wenn sich Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
von einem Mitgliedstaat ergriffenen 
Maßnahmen nicht einig sind, und wonach 
Betroffene informiert werden, wenn 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Produkten getroffen werden sollen, die die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
Richtlinie nicht erfüllen. Auf diese Weise 
sollte es den Marktüberwachungsbehörden 
möglich sein, bei derartigen Produkten in 
Zusammenarbeit mit den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren zu einem früheren 
Zeitpunkt einzuschreiten.

(50) Es sollte ein 
Schutzklauselverfahren geschaffen werden, 
das nur dann zur Anwendung gelangt, 
wenn sich Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
von einem Mitgliedstaat ergriffenen 
Maßnahmen nicht einig sind, und wonach 
Betroffene informiert werden, wenn 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Produkten getroffen werden sollen, die die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
Richtlinie nicht erfüllen. Auf diese Weise 
sollte es den Marktüberwachungsbehörden 
möglich sein, bei derartigen Produkten in 
Zusammenarbeit mit den
Behindertenverbänden und den 
betreffenden Wirtschaftsakteuren zu einem 
früheren Zeitpunkt einzuschreiten.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54a) Die Einführung von 
Anwendungen, die auf Geodatendiensten 
basierende Informationen bereitstellen, 
trägt dazu bei, dass sich Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen und 
Menschen mit Behinderungen 
eigenständig und sicher bewegen können. 
Der Informationsgehalt der für diese 
Anwendungen genutzten Geodaten sollte 
an die besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen und von Menschen mit 
Behinderungen angepasst sein.
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kapitel I, II bis V sowie VII 
gelten für folgende Produkte:

(1) Die Kapitel I, II bis V sowie VII 
gelten für folgende neue Produkte, die 
nach dem Zeitpunkt des Beginns der 
Anwendbarkeit dieser Richtlinie in 
Verkehr gebracht werden:

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Hardware und Betriebssysteme für 
Universalrechner;

(a) Hardware und Betriebssysteme für 
Universalrechner, die für die Nutzung 
durch Verbraucher bestimmt sind;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Zahlungsterminals,

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die folgenden 
Selbstbedienungsterminals:

(b) die folgenden 
Selbstbedienungsterminals, sofern die 
angebotenen Dienste für die in Artikel 2 
Nummer 3 und 4 genannten Personen 
nicht kostenfrei sind:
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kapitel I, II bis V sowie VII 
gelten für folgende Dienstleistungen:

(2) Die Kapitel I, II bis V sowie VII 
gelten für folgende Dienstleistungen, die 
nach dem Zeitpunkt des Beginns der 
Anwendbarkeit dieser Richtlinie erbracht 
werden:

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) audiovisuelle Mediendienste und 
zugehörige Verbraucherendgeräte mit 
erweitertem Leistungsumfang;

(b) Dienstleistungen, die den Zugang 
zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, einschließlich der 
zugehörigen Verbraucherendgeräte mit 
erweitertem Leistungsumfang, die zur 
Erbringung dieser Dienstleistungen 
verwendet werden;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Personenbeförderungsdienste im 
Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr;

(c) Personenbeförderungsdienste im 
Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr, 
Mobilität und damit zusammenhängende 
intermodale Verbindungsdienste, 
einschließlich öffentlicher städtischer 
Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Züge, 
Straßenbahnen, Trolleybusse und 
Bussysteme im Hinblick auf Folgendes:

(i) Selbstbedienungsterminals 
innerhalb des Gebiets der Union, 
einschließlich Fahrausweisautomaten, 
Zahlungsterminals und Check-in-
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Automaten, 

(ii) Websites, mobilgerätebasierte 
Dienste, intelligente Ticketsysteme und 
Echtzeitinformation,

(iii) Fahrzeuge und die damit 
zusammenhängende Infrastruktur und 
bauliche Umgebung, einschließlich eines 
ebenerdigen Zugangs an allen 
öffentlichen Haltepunkten,

(iv) die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass die Taxi- und 
Mietfahrzeugflotten in ihrem 
Hoheitsgebiet einen angemessenen Anteil 
an entsprechend angepassten Fahrzeugen 
umfassen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Fremdenverkehrsdienste, 
einschließlich Beherbergungs- und 
Verpflegungsdiensten.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) öffentliche Aufträge und 
Konzessionen, die den Richtlinien
2014/23/EU42, 2014/24/EU und 
2014/25/EU unterliegen;

(a) sämtliche Arten öffentlicher
Aufträge und Konzessionen, die den 
Richtlinien 2014/23/EU42, 2014/24/EU 
und 2014/25/EU unterliegen;

__________________ __________________

42 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 
94 vom 28.3.2014, S. 1).

42 Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die 
Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 1).
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Vergabeverfahren für öffentliche 
Personenbeförderungsdienste auf Schiene 
und Straße gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates45;

(c) sämtliche Vergabeverfahren für 
Aufträge, darunter die direkte Vergabe 
von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen, die nach dem 
Zeitpunkt des Beginns der Anwendbarkeit 
dieser Richtlinie vergeben werden, in 
Bezug auf öffentliche 
Personenbeförderungsdienste auf Schiene 
und Straße gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates45;

__________________ __________________

45 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 
vom 3.12.2007, S. 1).

45 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 
vom 3.12.2007, S. 1).

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Verkehrsinfrastruktur gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates46.

(d) für Verkehrsinfrastrukturen 
gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 
1315/201346 und Nr. 1316/201346a sowie
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1300/201446b. Auch bei jeder künftigen 
Überarbeitung der PRM TSI muss den 
Barrierefreiheitsanforderungen 
Rechnung getragen werden, die sich aus 
dieser Richtlinie ergeben.

__________________ __________________

46 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013/EU 
des Europäischen Parlaments und des 

46 Verordnung (EU) 
Nr. 1315/2013/EU des Europäischen 
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Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (ABl. L
348 vom 20.12.2013, S. 1).

Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über Leitlinien der 
Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes 
(ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).

46a Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung 
der Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und 
(EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 129).
46b Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der 
Kommission vom 18. November 2014 über 
die technischen Spezifikationen für die 
Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der 
Union für Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität (ABl. L 356 vom 12.12.2014, 
S. 110).

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Die zahlreichen bestehenden 
Verordnungen über Verkehrsdienste 
bilden die Grundlage für die Vorschriften 
zur Zugänglichkeit von Verkehrs- und 
Mobilitätsdiensten, um eine größere 
Kohärenz zwischen diesen Rechtsakten zu 
erzielen und auch um intermodale 
Aspekte einzubeziehen, die notwendig 
sind, um die barrierefreie Zugänglichkeit 
zu verwirklichen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten können unter 
Einhaltung des Unionsrechts 
Maßnahmen beibehalten oder einführen, 
die über die in dieser Richtlinie 
festgelegten Mindestanforderungen an die 
Barrierefreiheit hinausgehen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) „barrierefrei“ wahrnehmbar, 
bedienbar und verständlich, ohne dabei 
auf ein bestimmtes Hindernis zu stoßen 
und die Unabhängigkeit zu verringern;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen“ Menschen, die eine 
dauerhafte oder vorübergehende 
körperliche, seelische, geistige oder 
sensorische Beeinträchtigung, eine 
altersbedingte oder eine sonstige mit der 
Leistungsfähigkeit des menschlichen 
Körpers zusammenhängende 
Beeinträchtigung haben, welche in 
Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren dazu führt, dass diese Menschen 
verminderten Zugang zu Produkten und 
Dienstleistungen haben, und bewirkt, dass 
diese Produkte und Dienstleistungen an 
ihre besonderen Bedürfnisse angepasst 
werden müssen;

(3) „Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen“ Menschen, die eine 
dauerhafte oder vorübergehende 
körperliche, seelische, geistige oder 
sensorische Beeinträchtigung, eine 
eingeschränkte Mobilität, eine 
altersbedingte oder eine sonstige mit der 
Leistungsfähigkeit des menschlichen 
Körpers zusammenhängende 
Beeinträchtigung haben, welche in 
Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren dazu führt, dass diese Menschen 
verminderten Zugang zu Produkten und 
Dienstleistungen haben, und bewirkt, dass 
diese Produkte und Dienstleistungen an 
ihre besonderen Bedürfnisse angepasst 
werden müssen;
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) „Personenbeförderungsdienste im 
Luftverkehr“ Dienstleistungen, die von 
Luftfahrtunternehmen erbracht werden, 
die Dienste für den Linienflugverkehr 
innerhalb des Gebiets der Union oder in 
das bzw. aus dem Gebiet der Union oder 
andere Dienste in Verbindung mit 
Luftverkehrsdiensten erbringen, die von 
Eigentümern von 
Selbstbedienungsterminals erbracht 
werden;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) „Personenbeförderungsdienste im 
Busverkehr“ Dienstleistungen im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 181/2011;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7c) „Personenbeförderungsdienste im 
Schienenverkehr“ alle 
Schienenpersonenverkehrsdienste im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007;
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Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7d) „Personenbeförderungsdienste im 
Schiffsverkehr“ Personenverkehrsdienste 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1177/2010, mit 
Ausnahme der in Artikel 2 Absatz 2 der 
genannten Verordnung aufgeführten 
Dienstleistungen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) „Rücknahme“ jede Maßnahme, mit 
der verhindert werden soll, dass ein in der 
Lieferkette befindliches Produkt auf dem 
Markt bereitgestellt wird;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) „Geodatendienste“ Dienste im 
Sinne von Artikel 3 der 
Richtlinie 2007/2/EG, d.h. Vorgänge zur 
Verarbeitung der in Geodatensätzen 
enthaltenen Geodaten oder der 
dazugehörigen Metadaten, die mithilfe 
einer Computeranwendung ausgeführt 
werden können;

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) „Beherbergungsdienste“ die 
Bereitstellung von Unterkünften auf Zeit 
und anderer gastgewerblicher 
Dienstleistungen wie Hotels, Herbergen, 
Campingplätze und Mietwohnungen 
sowie sonstige private 
Beherbergungseinrichtungen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die folgenden 
Selbstbedienungsterminals müssen die 
Anforderungen des Anhangs I Abschnitt II 
erfüllen: Geldautomaten, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten.

(3) Die folgenden 
Selbstbedienungsterminals müssen die 
Anforderungen des Anhangs I Abschnitt II 
erfüllen: Geldautomaten, Zahlungsgeräte, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Personenbeförderungsdienste im 
Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr, 
Websites, mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, intelligente 
Ticketterminals und Terminals für 
Echtzeitinformation sowie 
Selbstbedienungsterminals, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten, die für die Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten verwendet 
werden, müssen die Anforderungen des 
Anhangs I Abschnitt V erfüllen.

(6) Personenbeförderungsdienste im 
Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr
und intermodale 
Personenbeförderungsdienste, darunter 
auch Dienste im Zusammenhang mit dem 
Verkehr und der Mobilität in Städten 
sowie der baulichen Umgebung, Websites, 
mobilgerätebasierte Dienstleistungen, 
intelligente Ticketterminals und Terminals 
für Echtzeitinformation sowie 
Selbstbedienungsterminals, wie etwa 
Zahlungsgeräte, Check-in-Automaten, die 
für die Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten, 
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
dem Fremdenverkehr, wie 
Unterbringungs- und 
Verpflegungsdienste, verwendet werden, 
müssen nur dann die Anforderungen von 
Anhang I Abschnitt V erfüllen, wenn diese 
Anforderungen nicht bereits in den 
folgenden Spezialvorschriften geregelt 
sind:

– bezüglich des Schienenverkehrs 
die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007, 
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 und 
Verordnung (EU) Nr. 454/2011,

– bezüglich des 
Kraftomnibusverkehrs die 
Verordnung (EU) Nr. 181/2011,

– bezüglich des See- und 
Binnenschiffsverkehrs die 
Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 und

– bezüglich des Flugverkehrs die 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2006.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) In Bezug auf die 
Personenbeförderung im 
Schienenverkehr gelten die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
Richtlinie im Zusammenhang mit 
Websites als erfüllt, wenn die 
Dienstleistungen den entsprechenden 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 454/2011 entsprechen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) In Bezug auf 
Personenbeförderungsdienste im 
Busverkehr gelten die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
Richtlinie für die Bereitstellung von 
Informationen über die 
Barrierefreiheitsmerkmale als erfüllt, 
wenn die Dienstleistungen den 
Vorschriften des Artikels 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 181/2011 
entsprechen.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6c) In Bezug auf 
Personenbeförderungsdienste im 
Schiffsverkehr gelten die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser 
Richtlinie für die Bereitstellung von 
Informationen über die 
Barrierefreiheitsmerkmale der 
Dienstleistungen als erfüllt, wenn die 
Dienstleistungen den Vorschriften des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1177/2010 entsprechen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Bankdienstleistungen, die 
Websites, mobilgerätebasierte 
Bankdienstleistungen und 
Selbstbedienungsterminals, darunter 
Geldautomaten, die für die Erbringung von 
Bankdienstleistungen verwendet werden, 

(7) Bankdienstleistungen, die 
Websites, mobilgerätebasierte 
Bankdienstleistungen und 
Selbstbedienungsterminals, darunter 
Zahlungsterminals und Geldautomaten, 
die für die Erbringung von Bank- und 
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müssen die Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt VI erfüllen.

Zahlungsdienstleistungen verwendet 
werden, müssen die Anforderungen des 
Anhangs I Abschnitt VI erfüllen.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Mitgliedstaaten können je nach 
den nationalen Gegebenheiten bestimmen, 
dass die bauliche Umwelt, die von 
Fahrgästen genutzt wird, einschließlich der 
Umwelt, die von Dienstleistungserbringern 
und von Infrastrukturbetreibern verwaltet 
wird, und die bauliche Umwelt, die 
Bankkunden nutzen, sowie 
Kundenbetreuungszentren und Läden der 
Anbieter von Telefondienstleistungen die 
Barrierefreiheitsanforderungen des 
Anhangs I Abschnitt X erfüllen müssen, 
um ihre Nutzung durch Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen, darunter 
auch Menschen mit Behinderungen, zu 
maximieren.

(10) Die Mitgliedstaaten tragen je nach 
den nationalen Gegebenheiten dafür 
Sorge, dass die bauliche Umgebung, die 
von Fahrgästen genutzt wird, einschließlich 
der Umgebung, die von 
Dienstleistungserbringern und von 
Infrastrukturbetreibern verwaltet wird, und 
die bauliche Umgebung, die Bankkunden 
nutzen, sowie Kundenbetreuungszentren 
und Läden der Anbieter von 
Telefondienstleistungen und alle anderen 
unter diese Richtlinie fallende 
Dienstleistungen oder Stellen, an denen 
unter diese Richtlinie fallende Produkte 
verkauft werden, die 
Barrierefreiheitsanforderungen des 
Anhangs I Abschnitt X erfüllen, um ihre 
Nutzung durch Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen und
Menschen mit Behinderungen zu 
maximieren. 

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 10 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, vor dem Inkrafttreten der von 
den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser 
Richtlinie erlassenen Vorschriften 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27a 
zu erlassen, um die Kriterien festzulegen, 
die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
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für die Zwecke dieses Absatzes von den in 
Anhang I Abschnitt X aufgeführten 
Barrierefreiheitsanforderungen 
abzuweichen, soweit diese die bauliche 
Umgebung betreffen. 

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Beherbergungsdienste müssen die 
in Anhang I Abschnitte VIII und X 
aufgeführten Anforderungen erfüllen.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Hersteller händigen der
zuständigen nationalen Behörde auf deren 
begründetes Verlangen alle Informationen 
und Unterlagen, die für den Nachweis der 
Konformität des Produkts erforderlich sind, 
in einer Sprache aus, die von dieser
Behörde leicht verstanden werden kann. 
Sie kooperieren mit dieser Behörde auf 
deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur 
Abwendung von Risiken, die mit 
Produkten verbunden sind, welche sie in 
Verkehr gebracht haben, und bei allen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
nach Artikel 3.

(9) Die Hersteller händigen den
zuständigen nationalen Behörden alle 
Informationen und Unterlagen, die für den 
Nachweis der Konformität des Produkts 
erforderlich sind, in einer Sprache aus, die 
von der jeweiligen Behörde leicht 
verstanden werden kann. Sie kooperieren 
mit dieser Behörde auf deren Verlangen 
bei allen Maßnahmen zur Abwendung von 
Risiken, die mit Produkten verbunden sind, 
welche sie in Verkehr gebracht haben, und 
bei allen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Übereinstimmung mit den 
Anforderungen nach Artikel 3.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Einführer händigen der
zuständigen nationalen Behörde auf deren 
begründetes Verlangen alle Informationen 
und Unterlagen, die für den Nachweis der 
Konformität des Produkts erforderlich sind, 
in einer Sprache aus, die von dieser
Behörde leicht verstanden werden kann. 
Sie kooperieren mit dieser Behörde auf 
deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur 
Abwendung von Risiken, die mit 
Produkten verbunden sind, welche sie in 
Verkehr gebracht haben.

(9) Die Einführer händigen den
zuständigen nationalen Behörden alle 
Informationen und Unterlagen, die für den 
Nachweis der Konformität des Produkts 
erforderlich sind, in einer Sprache aus, die 
von der jeweiligen Behörde leicht 
verstanden werden kann. Sie kooperieren 
mit dieser Behörde auf deren Verlangen 
bei allen Maßnahmen zur Abwendung von 
Risiken, die mit Produkten verbunden sind, 
welche sie in Verkehr gebracht haben.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Händler händigen der
zuständigen nationalen Behörde auf deren 
begründetes Verlangen alle Informationen 
und Unterlagen aus, die für den Nachweis 
der Konformität eines Produkts 
erforderlich sind. Sie kooperieren mit 
dieser Behörde auf deren Verlangen bei 
allen Maßnahmen zur Abwendung von 
Risiken, die mit Produkten verbunden sind, 
welche sie auf dem Markt bereitgestellt 
haben.

(6) Die Händler händigen den
zuständigen nationalen Behörden alle 
Informationen und Unterlagen aus, die für 
den Nachweis der Konformität eines 
Produkts erforderlich sind. Sie kooperieren 
mit der jeweiligen Behörde auf deren 
Verlangen bei allen Maßnahmen zur 
Abwendung von Risiken, die mit 
Produkten verbunden sind, welche sie auf 
dem Markt bereitgestellt haben.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Dienstleistungen sowie zur 
Erbringung von Dienstleistungen 
verwendete Produkte gelten als im 
Einklang mit Artikel 3 stehend, wenn sie 
die in anderen Rechtsvorschriften der 
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Union enthaltenen 
Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Dienstleistungserbringer 
erstellen die notwendigen Informationen 
im Einklang mit Anhang III; sie erläutern 
darin, inwiefern die Dienstleistungen die 
Barrierefreiheitsanforderungen nach 
Artikel 3 erfüllen. Diese Informationen 
werden der Allgemeinheit in schriftlicher 
und mündlicher Form bereitgestellt, auch 
in einer für Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen und für Menschen mit 
Behinderungen barrierefreien Form. Die 
Dienstleistungserbringer halten diese
Informationen so lange vor, wie die 
Dienstleistung angeboten wird.

(2) Die Dienstleistungserbringer 
erstellen die notwendigen Informationen 
im Einklang mit Anhang III; sie erläutern 
darin, inwiefern die Dienstleistungen die 
Barrierefreiheitsanforderungen nach 
Artikel 3 erfüllen. Hierzu können sie sich 
auf bereits bestehende Regelungen 
beziehen, die 
Barrierefreiheitsanforderungen 
enthalten. Diese Informationen werden der 
Allgemeinheit in schriftlicher und 
mündlicher Form bereitgestellt, auch in 
einer für Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen und für Menschen mit 
Behinderungen barrierefreien Form. Die 
Dienstleistungserbringer halten diese 
Informationen so lange vor, wie die 
Dienstleistung angeboten wird.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die in Artikel 3 aufgeführten 
Barrierefreiheitsanforderungen gelten 
nicht, wenn geeignete Alternativen, wie 
barrierefreie Produkte oder 
Dienstleistungen, die für alle Verbraucher 
zu identischen oder nahezu identischen 
Bedingungen zugänglich sind, verfügbar 
sind.
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Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Barrierefreiheitsanforderungen 
nach Artikel 3 gelten insoweit, als sie den 
betreffenden Wirtschaftsakteuren keine 
unverhältnismäßige Belastung auferlegen.

(2) Die Barrierefreiheitsanforderungen 
nach Artikel 3 gelten innerhalb eines 
angemessenen zeitlichen Rahmens und 
dürfen den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren keine 
unverhältnismäßige Belastung auferlegen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die geschätzten Kosten und 
Vorteile für den Wirtschaftsakteur im 
Verhältnis zu dem geschätzten Nutzen für 
Menschen mit Behinderungen, wobei die 
Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsdauer 
des betreffenden Produkts bzw. der 
betreffenden Dienstleistung zu 
berücksichtigen sind.

(b) die geschätzten zusätzlichen 
Kosten und Vorteile für den 
Wirtschaftsakteur im Verhältnis zu dem 
geschätzten Nutzen für Menschen mit 
Behinderungen, wobei die 
Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsdauer 
des betreffenden Produkts bzw. der 
betreffenden Dienstleistung zu 
berücksichtigen sind.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die Lebensdauer der Geräte, die 
für Erbringung der betreffenden 
Dienstleistung erforderlich sind;

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) Alternativen, die von den 
Personenbeförderungsdienstleistern 
kostenlos angeboten und zur Verfügung 
gestellt werden.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Den Mitgliedstaaten wird 
nahegelegt, Anreize und Leitlinien zu 
schaffen, um die Umsetzung dieser 
Richtlinie zu erleichtern. Die Verfahren 
und Leitlinien werden in Abstimmung mit 
den relevanten Interessenträgern, 
darunter Menschen mit Behinderungen 
und deren Verbände, ausgearbeitet.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Rahmen des Verfahrens zur 
Verabschiedung von 
Durchführungsrechtsakten sollten 
regelmäßig relevante Interessenträger, 
wie etwa Menschen mit Behinderungen 
und deren Verbände, konsultiert werden.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) bei der Überarbeitung der EU-
Rechtsvorschriften zur Festlegung der 
Rechte von Fahrgästen im Luft-, 
Schienen-, Schiffs- und Busverkehr, 
einschließlich der diesbezüglichen 
intermodalen Aspekte;

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) bei der Festlegung der 
Barrierefreiheitsanforderungen im 
Zusammenhang mit sozialen und 
qualitativen Kriterien durch die 
zuständigen Behörden in Vergabeverfahren 
für öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße, auf die die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
anwendbar ist;

(c) bei der Festlegung der 
Barrierefreiheitsanforderungen im 
Zusammenhang mit sozialen und 
qualitativen Kriterien sowie Kriterien der 
Gleichbehandlung durch die zuständigen 
Behörden in Vergabeverfahren für 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße, auf die die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
anwendbar ist;

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Bei der Kofinanzierung von 
Vorhaben im Bereich der barrierefrei 
zugänglichen Verkehrs- und 
Telekommunikationsinfrastruktur durch 
die EU über die CEF, den 
Kohäsionsfonds, die regionalen 
Strukturfonds und den EFSI sollte 
größeres Gewicht auf die finanzielle 
Unterstützung dieser Vorhaben gelegt 
werden. 
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Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Barrierefreiheitsanforderungen 
nach Artikel 21 gelten nur, soweit sie den 
zuständigen Behörden für die Zwecke 
dieses Artikels keine unverhältnismäßige 
Belastung auferlegen.

(1) Die Barrierefreiheitsanforderungen 
nach Artikel 21 gelten nur, soweit sie den 
zuständigen Behörden oder den Betreibern 
als deren Vertragspartei für die Zwecke 
dieses Artikels keine unverhältnismäßige 
Belastung auferlegen.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die geschätzten Kosten und 
Vorteile für die betreffenden zuständigen 
Behörden im Verhältnis zu dem 
geschätzten Nutzen für Menschen mit 
Behinderungen, wobei die 
Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsdauer 
des betreffenden Produkts bzw. der 
betreffenden Dienstleistung zu 
berücksichtigen sind.

(b) die geschätzten Kosten und 
Vorteile für die betreffenden zuständigen 
Behörden im Verhältnis zu dem 
geschätzten Nutzen für Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen und 
Menschen mit Behinderungen, wobei die 
Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsdauer 
des betreffenden Produkts bzw. der 
betreffenden Dienstleistung zu 
berücksichtigen sind;

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die bauliche Umgebung, 
Topografie und bestehende Eigentums-
und Schutzrechte;

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 22 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wenn eine zuständige Behörde bei 
einem bestimmten Produkt oder einer 
bestimmten Dienstleistung von der 
Ausnahmeregelung nach Absatz 1, 2 und 3 
Gebrauch gemacht hat, meldet sie dies der 
Kommission. Die Meldung umfasst die 
Beurteilung nach Absatz 2.

(4) Wenn eine zuständige Behörde bei 
einem bestimmten Produkt oder einer 
bestimmten Dienstleistung von der 
Ausnahmeregelung nach Absatz 1, 2 und 3 
Gebrauch gemacht hat, meldet sie dies der 
Kommission. Die Meldung umfasst die 
Beurteilung nach Absatz 2 und ist der 
Öffentlichkeit in einem barrierefreien 
Format zur Verfügung zu stellen.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Bestimmungen, wonach ein 
umfassendes und mit ausreichenden 
Mitteln ausgestattetes 
Beschwerdeverfahren für Verbraucher 
eingerichtet wird, das das 
Durchführungs- und 
Überwachungssystem ergänzt.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

(2) Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein, 
dürfen aber den Wirtschaftsakteuren 
nicht als Alternative zur Erfüllung der 
Barrierefreiheitsanforderungen im 
Hinblick auf ihre Produkte oder 
Dienstleistungen dienen.
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Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Einnahmen, die durch die 
Verhängung von Bußgeldern erzielt 
werden, sind in Maßnahmen zu 
investieren, die der Barrierefreiheit 
dienen.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab 
dem [bitte Datum einfügen: sechs Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] an.

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab 
dem [bitte Datum einfügen: vier Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] an.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vorschriften über die bauliche 
Umgebung werden zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
anwendbar; für 
Selbstbedienungsterminals (darunter 
auch Zahlungs-, Check-in- und 
Fahrscheinautomaten) werden sie acht 
Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
anwendbar.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 27a

Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 10 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] 
übertragen.

(3) Die in Artikel 3 Absatz 10 
genannte Befugnisübertragung kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
genannten Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 enthaltenen 
Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlassen hat, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 10 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
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innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gestaltung von
Benutzerschnittstelle und Funktionalität

2. Funktionalitätsanforderungen an
Benutzerschnittstelle und 
Produktgestaltung

Damit Design und Benutzerschnittstelle 
des Produkts gemäß Nummer 1 
Buchstaben d und e barrierefrei sind, 
müssen sie so gestaltet werden, dass sie –
soweit zutreffend – Folgendes bieten:

Damit Design und Benutzerschnittstelle 
des Produkts gemäß Nummer 1 
Buchstaben d und e barrierefrei sind, 
werden sie so gestaltet, dass sie – soweit 
zutreffend – Folgendes bieten:

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Kommunikation und Orientierung 
über mehr als einen sensorischen Kanal;

(a) Kommunikation und Orientierung 
über mehr als einen sensorischen Kanal, 
wobei Folgendes gilt:

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer i a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) wenn das Produkt visuelle 
Kommunikations- und Bedienungsformen 
bietet, mindestens eine Form der 
Informationsvermittlung und Bedienung, 
die kein Sehvermögen erfordert,

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer i b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ib) wenn das Produkt auditive 
Formen der Informationsvermittlung und 
Bedienung bietet, mindestens eine Form 
der Informationsvermittlung und 
Bedienung, die kein Hörvermögen 
erfordert;

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Veränderbarkeit von Größe und 
Kontrast;

(c) wenn ein Produkt visuelle 
Kommunikationsmöglichkeiten und 
Bedienungsformen bietet, sollte es mit 
Funktionen ausgestattet sein, mithilfe 
derer es auch Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen nutzen 
können, z. B. durch die Veränderbarkeit 
der Größe, ohne dass dabei Inhalt oder 
Funktionen eingeschränkt werden, durch 
die Veränderbarkeit des Kontrastes und 
der Helligkeit sowie, wenn möglich, 
flexible Möglichkeiten für die Trennung 
und Einstellung von visuellen Elementen 
im Vordergrund und Hintergrund und 
flexible Einstellung je nach benötigtem 
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Sichtfeld;

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) alternative Farbe zur Vermittlung
von Information;

(d) eine visuelle Bedienungsform, bei 
der die Wahrnehmung von Farben durch 
den Nutzer nicht erforderlich ist;

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) flexible Möglichkeiten für die 
Trennung und Einstellung von 
Vordergrund und Hintergrund 
einschließlich der Möglichkeit zur 
Verringerung von 
Hintergrundgeräuschen und zur 
Erhöhung der Schärfe;

(e) Lautstärkeregelung durch die 
Nutzer und erweiterte Audiofunktionen 
zur Verbesserung der Audioklarheit,
einschließlich flexibler Möglichkeiten für 
die Trennung und Einstellung von 
Vordergrund- und Hintergrundgeräuschen, 
wobei Stimmen und Hintergrund als 
separate Audiostreams verfügbar sind;

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Lautstärkeregelung durch die 
Nutzer;

(f) sequenzielle Steuerung und 
Alternativen zur feinmotorischen 
Steuerung, wozu auch gehört, dass das 
Produkt, wenn manuelle Bedienung 
notwendig ist, Merkmale bietet, durch die
die Nutzer das Produkt mit alternativen 
Bedienungsformen handhaben können, 
die nicht die feinmotorische Steuerung, 
etwa mit Handgriffen bzw. kräftigen 
Handbewegungen, und nicht die 



AD\1125485DE.docx 43/74 PE595.734v03-00

DE

gleichzeitige Bedienung von mehreren 
Bedienelementen erfordern;

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) sequenzielle Steuerung und 
Alternativen zur feinmotorischen 
Steuerung;

(g) Bedienungsformen bei begrenzter 
Reichweite und Kraft, wobei bei frei 
stehenden oder installierten Produkten 
die Informations- und Bedienelemente in 
üblicher barrierefreier Reichweite 
angeordnet sind oder für die Nutzer die 
Möglichkeit besteht, sie in Reichweite zu 
bringen;

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) Vermeidung des Auslösens 
fotosensitiver Anfälle.

(i) Merkmale, die die Kommunikation 
und Bedienung durch den Nutzer 
einfacher und benutzerfreundlicher 
machen.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) wenn ein Produkt mit 
Barrierefreiheitsfunktionen ausgestattet 
ist, muss die Privatsphäre der Nutzer 
geschützt werden, wenn sie diese 
Funktionen nutzen.
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Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt I – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Unterstützende Dienstleistungen

Soweit verfügbar, müssen bei 
unterstützenden Dienstleistungen 
(Helpdesks, Callcenter, technische 
Unterstützung, Relaisdienste und 
Fortbildungsleistungen) Informationen 
über die Barrierefreiheit des jeweiligen 
Produkts und seine Kompatibilität mit 
assistiven Technologien bereitgestellt 
werden, und zwar mithilfe von 
Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 
mit funktionellen Einschränkungen, 
einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, zugänglich sind.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Personenbeförderungsdienste im Luft-, 
Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr; für 
die Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten verwendete 
Websites; mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, intelligente 
Ticketsysteme (smart ticketing) und 
Echtzeitinformation; 
Selbstbedienungsterminals, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten zur Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten

Personenbeförderungsdienste im Luft-, 
Kraftomnibus-, Schienen- und 
Schiffsverkehr; für die Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten verwendete 
Websites; mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, intelligente 
Ticketsysteme (smart ticketing) und 
Echtzeitinformation; 
Selbstbedienungsterminals, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten zur Erbringung von 
Personenbeförderungs-, Mobilitäts- und 
Fremdenverkehrsdiensten
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Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) müssen Informationen über die 
Funktionsweise der Dienstleistung und 
über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 
Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 
werden:

(a) müssen Informationen über die 
Funktionsweise der Dienstleistung und 
über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 
barrierefreien Nutzungshilfen in 
barrierefreien Formaten wie folgt 
bereitgestellt werden:

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) der Informationsinhalt wird in 
Textformaten zur Verfügung gestellt, die 
sich von den Nutzern zum Generieren 
alternativer assistiver Formate verwenden 
lassen, die in unterschiedlicher Form 
dargestellt und über mehr als einen 
sensorischen Kanal wahrgenommen 
werden können,

(i) Sie müssen in einem zugänglichen 
Internet-Format und als elektronische 
Datei außerhalb des Internets zur 
Verfügung stehen, indem sie nach 
Maßgabe von Buchstabe b wahrnehmbar, 
bedienbar, verstehbar und robust gemacht 
werden,

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-
Text-Inhalten angeboten,

(ii) sie müssen aufführen und 
erläutern, wie die 
Barrierefreiheitsmerkmale der 
Dienstleistung, einschließlich der 
Barrierefreiheit von Fahrzeugen, 
umgebender Infrastruktur und baulicher 
Umgebung, zu nutzen sind, und 
Informationen über Unterstützung 
anbieten, die gemäß den 
Verordnungen 1107/2006, 1177/2010, 
1371/2007 und 181/2011 geleistet wird;
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Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) die elektronischen Informationen, 
einschließlich der für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Online-
Anwendungen werden gemäß Buchstabe 
b bereitgestellt;

(iii) sie müssen auf Verlangen in 
alternativen nicht elektronischen 
Formaten verfügbar sein; die alternativen 
nicht elektronischen Formate können 
u. a. große Schrift, Braille oder leicht 
lesbare Schrift sein;

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iiia) es müssen taktile und auditive 
Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 
angeboten werden, 

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iiib) die verfügbaren 
Barrierefreiheitsmerkmale der 
Dienstleistung sollten aufgeführt und 
erläutert werden

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) müssen Websites auf kohärente und 
angemessene Weise barrierefrei 

(b) müssen Websites, darunter auch 
Online-Anwendungen, die für die 
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wahrnehmbar, bedienbar und verständlich 
gemacht werden, auch durch
Anpassbarkeit der Darstellung der Inhalte 
und der Interaktion, erforderlichenfalls 
unter Bereitstellung einer barrierefreien 
elektronischen Alternative, und auf eine 
Art und Weise, die die Interoperabilität mit 
verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene zur 
Verfügung stehen, erleichtert;

Erbringung von Personenverkehrs-, 
Unterbringungs- und 
Verpflegungsdiensten erforderlich sind, 
und mobilgerätebasierte Dienstleistungen,
auf kohärente und angemessene Weise 
barrierefrei wahrnehmbar, bedienbar und 
verständlich gemacht werden. Hierzu 
gehört auch die Anpassbarkeit der 
Darstellung der Inhalte und der Interaktion
mit einer barrierefreien elektronischen 
Alternative, die erforderlichenfalls 
bereitgestellt wird, und zwar auf eine
robuste Art und Weise, die die 
Interoperabilität mit verschiedensten 
Benutzeragenten und assistiven 
Technologien, die auf Unionsebene und 
internationaler Ebene zur Verfügung 
stehen, erleichtert;

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) müssen mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, auch die für ihre 
Erbringung nötigen mobilen Geräte, auf 
eine kohärente und angemessene Weise 
zugänglich gemacht werden, die den 
Nutzern die Wahrnehmung, die 
Handhabung und das Verständnis 
ermöglicht, wozu auch die 
Anpassungsfähigkeit der Präsentation der 
Inhalte und der Interaktion gehört, 
erforderlichenfalls unter Bereitstellung 
einer barrierefreien elektronischen 
Alternative; und auf eine robuste Art und 
Weise, die die Interoperabilität mit 
verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, erleichtert;
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Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) müssen Funktionen, 
Vorgehensweisen, Strategien und 
Verfahren sowie Änderungen der 
Dienstleistungsausführung vorgesehen 
sein, die auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen ausgerichtet sind.

(c) müssen sie Funktionen, 
Vorgehensweisen, Strategien und 
Verfahren sowie Änderungen der 
Dienstleistungsausführung umfassen, die 
den Bedürfnissen von Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen und von 
Menschen mit Behinderungen 
entsprechen:

(i) intelligente Ticketsysteme 
(elektronische Reservierung, Buchung 
von Fahrausweisen usw.),

(ii) Echtzeitinformationen für 
Fahrgäste (Fahrpläne, Informationen 
über Verkehrsstörungen, Anschlüsse, 
Weiterreise mit anderen Verkehrsmitteln 
usw.),

(iii) zusätzliche 
dienstleistungsbezogene Informationen 
(z. B. personelle Ausstattung von 
Bahnhöfen, nicht funktionsbereite 
Aufzüge oder vorübergehend nicht 
verfügbare Dienstleistungen).

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) muss die für die Erbringung der 
Dienstleistung nötige bauliche Umgebung 
den Bestimmungen des Abschnitts X 
dieses Anhangs genügen,

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Richtlinie
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Anhang I – Abschnitt V – Teil A – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Unterstützende Dienstleistungen

Soweit verfügbar, müssen bei 
unterstützenden Dienstleistungen
(Helpdesks, Callcenter, technische 
Unterstützung, Relaisdienste und 
Fortbildungsleistungen) Informationen 
über die Barrierefreiheit der jeweiligen 
Dienstleistung und ihre Kompatibilität mit 
assistiven Technologien und 
Dienstleistungen bereitgestellt werden, 
und zwar mithilfe von 
Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 
mit funktionellen Einschränkungen, 
einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, zugänglich sind.

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil B

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

B. Für die Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten 
verwendete Websites

entfällt

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil B – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Websites müssen auf kohärente 
und angemessene Weise barrierefrei 
wahrnehmbar, bedienbar und 
verständlich gemacht werden, auch durch 
Anpassbarkeit der Darstellung der Inhalte 
und der Interaktion, erforderlichenfalls 
unter Bereitstellung einer barrierefreien

entfällt
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elektronischen Alternative, und auf eine 
Art und Weise, die die Interoperabilität 
mit verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, erleichtert; 

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil B – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Mindestens die Inhalte der 
Websites bezogen auf die folgenden 
Vorgänge müssen den Anforderungen 
unter (a) entsprechen:

(i) Zugang zu Fahrplänen, 
Sparpreisen und Verbundtickets sowie 
Buchungs- und Beförderungspreisen;

(ii) Buchung oder Änderung einer 
Buchung oder Reservierung inklusive 
aller 
Personenbeförderungsdienstleistungen;

(iii) Einchecken;

(iv) Zugang zum persönlichen 
Reiseplan;

(v) Zugang zum Status der 
Beförderung;

(vi) Zugang zum persönlichen 
Kundenaccount;

(vii) Zugang zur Kontaktaufnahme mit 
dem Beförderer;

(viii) Zugang zu Informationen 
bezüglich der angebotenen 
Beförderungshilfen.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

C. Mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, intelligente 
Ticketsysteme (smart ticketing) und 
Echtzeitinformation

entfällt

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Damit die Dienstleistungen so 
erbracht werden, dass ihre vorhersehbare 
Nutzung durch Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen, darunter 
auch Menschen mit Behinderungen, 
maximiert wird,

entfällt

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) müssen Informationen über die 
Funktionsweise der Dienstleistungen und 
über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 
Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 
werden:

entfällt

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) der Informationsinhalt wird in 
Textformaten zur Verfügung gestellt, die 
sich von den Nutzern zum Generieren 

entfällt
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alternativer assistiver Formate verwenden 
lassen, die in unterschiedlicher Form 
dargestellt und über mehr als einen 
sensorischen Kanal wahrgenommen 
werden können,

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-
Text-Inhalten angeboten, 

entfällt

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) die elektronischen Informationen, 
einschließlich der für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Online-
Anwendungen, werden gemäß Buchstabe 
b bereitgestellt;

entfällt

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) müssen Websites auf kohärente 
und angemessene Weise barrierefrei 
wahrnehmbar, bedienbar und 
verständlich gemacht werden, auch durch 
Anpassbarkeit der Darstellung der Inhalte 
und der Interaktion, erforderlichenfalls 
unter Bereitstellung einer barrierefreien 
elektronischen Alternative, und auf eine 
Art und Weise, die die Interoperabilität 

entfällt
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mit verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, erleichtert;

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

D. Selbstbedienungsterminals, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten zur Erbringung von 
Personenbeförderungsdiensten

D. Selbstbedienungsterminals, 
Fahrausweisautomaten und Check-in-
Automaten zur Erbringung von 
Personenbeförderungs- und 
Fremdenverkehrsdiensten

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Produkte sind zwecks Maximierung 
der vorhersehbaren Nutzung durch 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen, darunter auch Menschen 
mit Behinderungen und Menschen mit 
altersbedingten Beeinträchtigungen, so zu 
gestalten und herzustellen, dass Folgendes
barrierefrei ist:

Die Produkte sind zwecks Maximierung 
der vorhersehbaren Nutzung durch 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen, darunter auch Menschen 
mit Behinderungen und Menschen mit 
alters- und gesundheitsbedingten
Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 
herzustellen, dass die folgenden 
Barrierefreiheitsanforderungen 
eingehalten werden:

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) über mehr als einen sensorischen 
Kanal zur Verfügung gestellt werden,

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) verständlich sein, (ii) verständlich sein,

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) wahrnehmbar sein, (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iiia) aufführen und erläutern, wie die 
Barrierefreiheitsmerkmale des Produkts 
zu nutzen sind und inwieweit es mit 
assistiven Technologien kompatibel ist,

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) eine für vorhersehbare 
Nutzungsbedingungen angemessene 
Schriftgröße haben;

(iv) eine angemessene Schriftgröße 
und Schriftart mit ausreichendem 
Kontrast zwischen Schriftzeichen und 
ihrem Hintergrund haben, damit unter 
vorhersehbaren Nutzungsbedingungen 
größtmögliche Lesbarkeit gegeben ist;
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Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Schnittstelle mit assistiven 
Technologien (Hilfsmitteln)

(d) das Produkt ist mit assistiven 
Hilfsmitteln und Technologien 
kompatibel, dazu gehört Hörhilfetechnik 
wie Hörgeräte, Telefonspulen, Cochlea-
Implantate und technische Hörhilfen; das 
Produkt ist auch für die Verwendung mit 
Einzel-Kopfhörern mit Mikrofon 
geeignet.

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gestaltung von 
Benutzerschnittstelle und Funktionalität

2. Funktionalitätsanforderungen an 
Benutzerschnittstelle und 
Produktgestaltung

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Damit Design und Benutzerschnittstelle 
des Produkts gemäß Nummer 1 
Buchstaben b und c barrierefrei sind, 
müssen sie so gestaltet werden, dass sie –
soweit zutreffend – Folgendes bieten:

Damit Design und Benutzerschnittstelle 
des Produkts gemäß Nummer 1 
Buchstaben b und c barrierefrei sind, 
müssen sie – soweit zutreffend – in 
Übereinstimmung mit Abschnitt I 
Nummer 2 gestaltet werden und:

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Kommunikation und Orientierung 
über mehr als einen sensorischen Kanal;

(a) darf keine Aktivierung eines 
Barrierefreiheitsmerkmals erfordern, 
damit das Produkt von einem Nutzer, der 
auf dieses Merkmal angewiesen ist, 
eingeschaltet werden kann;

Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Alternativen zur Sprache für 
Kommunikation und Orientierung;

(b) der Nutzer wird, wenn eine zeitlich 
begrenzte Eingabe erforderlich ist, durch 
visuelle sowie taktile oder akustische 
Signale benachrichtigt und hat die 
Möglichkeit, die zulässige Zeit zu 
verlängern;

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Veränderbarkeit von Größe und 
Kontrast;

(c) das Produkt, einschließlich seiner 
Betätigungseinrichtungen wie Tasten und 
Bedienelementen, ist bedienbar, bietet 
ausreichenden Kontrast zwischen Tasten 
und Bedienelementen und deren 
Hintergrund und ist taktil erkennbar;

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) alternative Farbe zur Vermittlung (d) wenn Schlüssel, Scheine oder 
Karten ausgegeben werden, ist deren 
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von Information; Ausrichtung taktil erkennbar, wenn die 
Ausrichtung für die weitere Verwendung 
dieser Schlüssel, Scheine oder Karten von 
Bedeutung ist;

Änderungsantrag 130

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt V – Teil D – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) flexible Möglichkeiten für die 
Trennung und Einstellung von 
Vordergrund und Hintergrund 
einschließlich der Möglichkeit zur 
Verringerung von 
Hintergrundgeräuschen und zur 
Erhöhung der Schärfe;

(e) wenn das Produkt biologische 
Merkmale des Nutzers verwendet, greift es 
zur Nutzeridentifikation oder zur 
Bedienung des Produkts nicht 
ausschließlich auf ein bestimmtes 
biologisches Merkmal zurück.

Änderungsantrag 131

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) der Informationsinhalt wird in 
Textformaten zur Verfügung gestellt, die 
sich von den Nutzern zum Generieren 
alternativer assistiver Formate verwenden 
lassen, die in unterschiedlicher Form 
dargestellt und über mehr als einen 
sensorischen Kanal wahrgenommen 
werden können,

(i) die Informationen werden in 
einem zugänglichen Internet-Format zur 
Verfügung gestellt, indem sie nach 
Maßgabe von Buchstabe b wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust 
gemacht werden,

Änderungsantrag 132

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-
Text-Inhalten angeboten,

(ii) in ihnen wird aufgeführt und 
erläutert, wie die 
Barrierefreiheitsmerkmale der 
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Dienstleistung zu nutzen sind und 
inwieweit sie mit einer Vielfalt von 
assistiven Technologien kompatibel ist;

Änderungsantrag 133

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) die elektronischen Informationen, 
einschließlich der für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Online-
Anwendungen, werden gemäß Buchstabe 
b bereitgestellt;

entfällt

Änderungsantrag 134

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) müssen Websites auf kohärente und 
angemessene Weise barrierefrei 
wahrnehmbar, bedienbar und verständlich 
gemacht werden, auch durch Anpassbarkeit 
der Darstellung der Inhalte und der 
Interaktion, erforderlichenfalls unter 
Bereitstellung einer barrierefreien 
elektronischen Alternative, und auf eine 
Art und Weise, die die Interoperabilität mit 
verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene zur 
Verfügung stehen, erleichtert;

(b) müssen Websites und die für die 
Erbringung der Dienstleistung 
erforderlichen Online-Anwendungen auf 
kohärente und angemessene Weise 
barrierefrei wahrnehmbar, bedienbar und 
verständlich gemacht werden, auch durch 
Anpassbarkeit der Darstellung der Inhalte 
und der Interaktion, erforderlichenfalls 
unter Bereitstellung einer barrierefreien 
elektronischen Alternative; und auf eine
robuste Art und Weise, die die 
Interoperabilität mit verschiedensten 
Benutzeragenten und assistiven 
Technologien, die auf Unionsebene und 
internationaler Ebene zur Verfügung 
stehen, erleichtert;

Änderungsantrag 135

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) müssen mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, auch die für die 
Erbringung von Dienstleistungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr nötigen 
mobilen Anwendungen, auf eine 
kohärente und angemessene Weise 
zugänglich gemacht werden, die den 
Nutzern die Wahrnehmung, die 
Handhabung und das Verständnis 
ermöglicht, wozu auch die 
Anpassungsfähigkeit der Präsentation der 
Inhalte und der Interaktion gehört, 
erforderlichenfalls unter Bereitstellung 
einer barrierefreien elektronischen 
Alternative; und auf eine robuste Art und 
Weise, die die Interoperabilität mit 
verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, erleichtert;

Änderungsantrag 136

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) müssen die elektronische 
Identifizierung, die 
Sicherheitsvorkehrungen und die 
Zahlungsmethoden, die für die 
Erbringung der Dienstleistung 
erforderlich sind, verständlich, 
wahrnehmbar, bedienbar und robust sein, 
ohne dass die Sicherheit und die 
Privatsphäre der Nutzer beeinträchtigt 
werden;

Änderungsantrag 137

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII – Teil A – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Unterstützende Dienstleistungen 

Soweit verfügbar, müssen bei 
unterstützenden Dienstleistungen 
(Helpdesks, Callcenter, technische 
Unterstützung, Relaisdienste und 
Fortbildungsleistungen) Informationen 
über die Barrierefreiheit der jeweiligen 
Dienstleistung und ihre Kompatibilität mit 
assistiven Technologien und 
Dienstleistungen bereitgestellt werden, 
und zwar mithilfe von 
Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 
mit funktionellen Einschränkungen und 
Menschen mit Behinderungen, 
zugänglich sind.

Änderungsantrag 138

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt VIII a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ABSCHNITT VIIIa

Beherbergungsdienstleistungen

Dienstleistungen

1. Damit die Dienstleistungen so 
erbracht werden, dass ihre vorhersehbare 
Nutzung durch Menschen mit 
funktionellen Einschränkungen, darunter 
auch Menschen mit Behinderungen, 
maximiert wird,

(a) müssen Informationen über die 
Funktionsweise der Dienstleistung und 
über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 
Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 
werden:

(i) die Informationen werden in 
einem zugänglichen Internet-Format zur 
Verfügung gestellt, indem sie nach 
Maßgabe von Buchstabe b wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust 
gemacht werden,
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(ii) in ihnen wird aufgeführt und 
erläutert, wie die 
Barrierefreiheitsmerkmale der 
Dienstleistung zu nutzen sind und 
inwieweit sie mit einer Vielfalt von 
assistiven Technologien kompatibel ist;

(b) müssen Websites und die für die 
Erbringung der Dienstleistung 
erforderlichen Online-Anwendungen auf 
kohärente und angemessene Weise 
barrierefrei wahrnehmbar, bedienbar und 
verständlich gemacht werden, auch durch 
Anpassbarkeit der Darstellung der Inhalte 
und der Interaktion, erforderlichenfalls 
unter Bereitstellung einer barrierefreien 
elektronischen Alternative; und auf eine 
robuste Art und Weise, die die 
Interoperabilität mit verschiedensten 
Benutzeragenten und assistiven 
Technologien, die auf Unionsebene und 
internationaler Ebene zur Verfügung 
stehen, erleichtert;

(c) müssen mobilgerätebasierte 
Dienstleistungen, auch die für die 
Erbringung von Dienstleistungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr nötigen 
mobilen Anwendungen, auf eine 
kohärente und angemessene Weise 
zugänglich gemacht werden, die den 
Nutzern die Wahrnehmung, die 
Handhabung und das Verständnis 
ermöglicht, wozu auch die 
Anpassungsfähigkeit der Präsentation der 
Inhalte und der Interaktion gehört, 
erforderlichenfalls unter Bereitstellung 
einer barrierefreien elektronischen 
Alternative; und auf eine robuste Art und 
Weise, die die Interoperabilität mit 
verschiedensten Benutzeragenten und 
assistiven Technologien, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, erleichtert;

(d) müssen die elektronische 
Identifizierung, die 
Sicherheitsvorkehrungen und die 
Zahlungsmethoden, die für die 
Erbringung der Dienstleistung 
erforderlich sind, verständlich, 
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wahrnehmbar, bedienbar und robust sein, 
ohne dass die Sicherheit und die 
Privatsphäre der Nutzer beeinträchtigt 
werden;

(e) muss die bauliche Umgebung im 
Einklang mit den Anforderungen des 
Abschnitts XI für Menschen mit 
Behinderungen barrierefrei gemacht 
werden:

(i) sämtliche Gemeinschaftsbereiche 
(Rezeption, Eingangsbereich,
Freizeiteinrichtungen, Konferenzräume 
usw.),

(ii) Zimmer, die den Anforderungen 
des Abschnitts X entsprechen, müssen 
verfügbar sein, wobei folgende 
Mindestanzahlen barrierefreier Zimmer 
pro Einrichtung gelten:

– 1 barrierefreies Zimmer in 
Einrichtungen mit insgesamt unter 
20 Zimmern,

– 2 barrierefreie Zimmer in 
Einrichtungen mit über 20 und unter 
50 Zimmern,

– jeweils 1 zusätzliches 
barrierefreies Zimmer pro weitere 50 
Zimmer.

2. Unterstützende Dienstleistungen

Soweit verfügbar, müssen bei 
unterstützenden Dienstleistungen 
(Helpdesks, Callcenter, technische 
Unterstützung, Relaisdienste und 
Fortbildungsleistungen) Informationen 
über die Barrierefreiheit der jeweiligen 
Dienstleistung und ihre Kompatibilität mit 
assistiven Technologien und 
Dienstleistungen bereitgestellt werden, 
und zwar mithilfe von 
Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 
mit funktionellen Einschränkungen, 
einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, zugänglich sind.
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Änderungsantrag 139

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Produkte sind zwecks Maximierung 
der vorhersehbaren Nutzung durch 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen, darunter auch 
Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit altersbedingten 
Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 
herzustellen, dass Folgendes barrierefrei 
ist:

Die Produkte sind zwecks Maximierung 
der vorhersehbaren Nutzung durch 
Menschen mit funktionellen 
Einschränkungen, Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit 
altersbedingten Beeinträchtigungen so zu 
gestalten und herzustellen, dass die 
folgenden Barrierefreiheitsanforderungen 
eingehalten werden:

Änderungsantrag 140

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) über mehr als einen sensorischen 
Kanal zur Verfügung gestellt werden,

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 141

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) verständlich sein, (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 142

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) wahrnehmbar sein, (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Änderungsantrag 143

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iv) eine für vorhersehbare
Nutzungsbedingungen angemessene 
Schriftgröße haben;

(iv) eine angemessene Schriftgröße 
und Schriftart mit ausreichendem 
Kontrast zwischen den Schriftzeichen und 
dem Hintergrund haben, damit unter 
vorhersehbaren Nutzungsbedingungen 
größtmögliche Lesbarkeit gegeben ist;

Änderungsantrag 144

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iva) in einem zugänglichen Internet-
Format und als elektronische Offline-
Dokumente zur Verfügung gestellt 
werden, indem sie wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust 
gestaltet werden;

Änderungsantrag 145

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Produktverpackung mit den 
entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 
zum Schließen, zur Verwendung, zur 
Entsorgung);

(b) die Produktverpackung mit den 
entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 
zum Schließen, zur Verwendung, zur 
Entsorgung); diese müssen

Änderungsantrag 146

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) den Anforderungen unter 
Nummer 1 Buchstabe a genügen,

Änderungsantrag 147

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) einfache und präzise 
Nutzerinformationen darüber enthalten, 
dass zu dem Produkt 
Barrierefreiheitsmerkmale gehören und 
inwieweit es mit assistiven Technologien 
kompatibel ist;

Änderungsantrag 148

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Anleitungen für Nutzung, 
Installation und Wartung, Lagerung und 
Entsorgung des Produkts, die folgende 
Anforderungen erfüllen müssen:

(c) die separat bereitgestellten oder in 
das Produkt integrierten Anleitungen für 
Nutzung, Installation und Wartung, 
Lagerung und Entsorgung des Produkts, 
die folgende Anforderungen erfüllen 
müssen:

Änderungsantrag 149

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) der Inhalt der Anleitung muss in 
Textformaten zur Verfügung stehen, die 
sich zum Generieren alternativer 
assistiver Formate eignen, die in 
unterschiedlicher Form dargestellt 
werden und über mehr als einen 

entfällt
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sensorischen Kanal wahrgenommen 
werden können,

Änderungsantrag 150

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 
Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 
anbieten;

entfällt

Änderungsantrag 151

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iia) in einem zugänglichen Internet-
Format und als elektronische Offline-
Dokumente zur Verfügung gestellt 
werden, indem sie wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust 
gestaltet werden;

Änderungsantrag 152

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iib) sie müssen aufführen und 
erläutern, wie die 
Barrierefreiheitsmerkmale des Produkts 
zu nutzen sind und inwieweit es mit einer 
Vielfalt von auf Unionsebene und 
internationaler Ebene verfügbaren 
assistiven Technologien kompatibel ist,

Änderungsantrag 153

Vorschlag für eine Richtlinie
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Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iic) sie müssen auf Verlangen in 
alternativen nicht elektronischen 
Formaten verfügbar sein; die alternativen 
nicht elektronischen Formate können 
u. a. große Schrift, Braille oder leicht 
lesbare Schrift sein;

Änderungsantrag 154

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) die Schnittstelle mit assistiven 
Technologien (Hilfsmitteln).

(f) das Produkt muss mit einer 
Vielfalt von assistiven Hilfsmitteln und
Technologien kompatibel sein, die auf 
Unionsebene und internationaler Ebene 
zur Verfügung stehen, dazu gehört 
Hörhilfetechnik wie Hörgeräte, 
Telefonspulen, Cochlea-Implantate und 
technische Hörhilfen.

Änderungsantrag 155

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gestaltung von Benutzerschnittstelle und 
Funktionalität

Funktionalitätsanforderungen an
Benutzerschnittstelle und 
Produktgestaltung

Änderungsantrag 156

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Kommunikation und Orientierung (a) Kommunikation und Orientierung 
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über mehr als einen sensorischen Kanal; über mehr als einen sensorischen Kanal, 
hierin eingeschlossen:

Änderungsantrag 157

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) wenn das Produkt visuelle 
Kommunikations- und Bedienungsformen 
bietet, mindestens eine Form der 
Informationsvermittlung und Bedienung, 
die kein Sehvermögen erfordert,

Änderungsantrag 158

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) wenn das Produkt auditive 
Formen der Informationsvermittlung und 
Bedienung bietet, mindestens eine Form 
der Informationsvermittlung und 
Bedienung, die kein Hörvermögen 
erfordert;

Änderungsantrag 159

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Alternativen zur Sprache für 
Kommunikation und Orientierung;

(b) Alternativen zur Sprache für 
Kommunikation und Orientierung;
erfordert das Produkt eine stimmliche 
Eingabe durch die Nutzer, muss es 
zusätzlich mindestens eine 
Bedienungsform bieten, bei der die Nutzer 
keine Töne mit dem Mund, z. B. durch 
Sprechen, Pfeifen oder Schnalzen, 
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erzeugen müssen;

Änderungsantrag 160

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Veränderbarkeit von Größe und 
Kontrast;

(c) wenn ein Produkt visuelle 
Kommunikationsmöglichkeiten und 
Bedienungsformen bietet, sollte es mit 
Funktionen ausgestattet sein, mithilfe 
derer es auch Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen nutzen 
können, z. B. durch die Veränderbarkeit 
der Größe, ohne dass dabei Inhalt oder 
Funktionen eingeschränkt werden, durch 
die Veränderbarkeit des Kontrastes und 
der Helligkeit sowie, wenn möglich, 
flexible Möglichkeiten für die Trennung 
und Einstellung von visuellen Elementen 
im Vordergrund und Hintergrund und 
flexible Einstellung je nach benötigtem 
Sichtfeld;

Änderungsantrag 161

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) alternative Farbe zur Vermittlung
von Information;

(d) eine visuelle Bedienungsform, bei 
der die Wahrnehmung von Farben durch 
den Nutzer nicht erforderlich ist;

Änderungsantrag 162

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) flexible Möglichkeiten für die 
Trennung und Einstellung von 

(e) Lautstärkeregelung durch die 
Nutzer und erweiterte Audiofunktionen 
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Vordergrund und Hintergrund
einschließlich der Möglichkeit zur 
Verringerung von Hintergrundgeräuschen 
und zur Erhöhung der Schärfe;

zur Verbesserung der Audioklarheit,
einschließlich flexibler Möglichkeiten für 
die Trennung und Einstellung von 
Vordergrund- und Hintergrundgeräuschen, 
wobei Stimmen und Hintergrund als 
separate Audiostreams verfügbar sind;

Änderungsantrag 163

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Lautstärkeregelung durch die 
Nutzer;

(f) sequenzielle Steuerung und 
Alternativen zur feinmotorischen 
Steuerung, wozu auch gehört, dass das 
Produkt, wenn manuelle Bedienung 
notwendig ist, Merkmale bietet, durch die
die Nutzer das Produkt mit alternativen 
Bedienungsformen handhaben können, 
die nicht die feinmotorische Steuerung, 
etwa mit Handgriffen bzw. kräftigen 
Handbewegungen, und nicht die 
gleichzeitige Bedienung von mehreren 
Bedienelementen erfordern;

Änderungsantrag 164

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) sequenzielle Steuerung und 
Alternativen zur feinmotorischen 
Steuerung;

(g) Bedienungsformen bei begrenzter 
Reichweite und Kraft, wobei bei frei 
stehenden oder installierten Produkten 
die Informations- und Bedienelemente in 
üblicher barrierefreier Reichweite 
angeordnet sind oder für die Nutzer die 
Möglichkeit besteht, sie in Reichweite zu 
bringen;

Änderungsantrag 165

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe h
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) Bedienungsformen bei begrenzter 
Reichweite und Kraft;

(h) wenn das Produkt visuelle Formen 
der Informationsvermittlung bietet, 
mindestens eine Form der 
Informationsvermittlung, die die 
Möglichkeit des Auslösens fotosensitiver 
Anfälle minimiert;

Änderungsantrag 166

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) Vermeidung des Auslösens 
fotosensitiver Anfälle.

(i) Merkmale, die die Kommunikation 
und Bedienung durch den Nutzer 
einfacher und benutzerfreundlicher 
machen.

Änderungsantrag 167

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) wenn das Produkt Merkmale 
aufweist, die der Barrierefreiheit dienen, 
Wahrung der Privatsphäre der Nutzer bei 
Verwendung besagter 
Barrierefreiheitsmerkmale;

Änderungsantrag 168

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) muss die bauliche Umwelt, in der 
die Dienstleistung erbracht wird, 
einschließlich der Verkehrsinfrastruktur, 
gemäß Teil C barrierefrei sein, 

(a) muss die bauliche Umgebung, in 
der die Dienstleistung erbracht wird, 
einschließlich der grenzüberschreitenden 
und intermodalen Verkehrsinfrastruktur, 
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unbeschadet nationaler und 
unionsrechtlicher Vorschriften zum Schutz 
nationaler Kulturgüter von künstlerischem, 
historischem oder archäologischem Wert;

gemäß Teil C barrierefrei sein, 
unbeschadet nationaler und 
unionsrechtlicher Vorschriften zum Schutz 
nationaler Kulturgüter von künstlerischem, 
historischem oder archäologischem Wert;

Änderungsantrag 169

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt IX – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Sicherstellung einer kostenlosen 
und ordnungsgemäßen Beförderung von 
Rollstühlen und Blindenhunden im 
Rahmen von Beförderungsdiensten.

Änderungsantrag 170

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt X – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Nutzung zugehöriger 
Außenbereiche und -anlagen, für die der 
Dienstleistungserbringer verantwortlich 
ist;

(a) Nutzung zugehöriger 
Außenbereiche und -anlagen;

Änderungsantrag 171

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt X – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Nutzung von Ausrüstung und 
Anlagen, die für die Erbringung der 
Dienstleistung eingesetzt werden;

(g) Nutzung von Ausrüstung und 
Anlagen, die für die Bereitstellung des 
Produkts und die Erbringung der 
Dienstleistung eingesetzt werden;
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